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Florian Stangl

▪ Rechtsanwalt bei Niederhuber & Partner

▪ Kanzlei für öffentliches Wirtschaftsrecht

▪ Standorte in Wien, Salzburg und Graz

▪ Schwerpunkt: Energie- und Umweltrecht

▪ Energieregulierung

▪ Anlagenrechtliches Genehmigungsverfahren

▪ Beihilfenrecht 

▪ Vertragsgestaltung

▪ Frühzeitige Beratung iZm erneuerbaren Gasen und Wasserstoff

Vorstellung
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▪ Status Quo von Wasserstoffspeichern im aktuellen Rechtsrahmen

▪ Notwendige Genehmigungs- und Zulassungsverfahren bei Umwidmung von 
Erdgas- auf Wasserstoffspeicher bzw. bei Neubau

▪ Regulierter Zugang vs. verhandelter Zugang: Vor- und Nachteile 

▪ Insellösung für „first mover“- Projekte

Rechtlicher Teil der Wasserstoffspeicher-Studie
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Gute Vorzeichen für Österreich als H2-Standort 
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▪ Speicherung von Wasserstoff nicht verboten und im Rahmen der allgemeinen 
Erwerbsfreiheit zulässig

▪ Bislang keine explizite Adressierung von Wasserstoffspeichern im öffentlichen Anlagen-
und Umweltrecht

▪ Unklar, ob regulatorische Vorgaben für Speicherunternehmen aufgrund Gleichstellung 
von erneuerbaren Gasen in § 7 Abs. 4 GWG 2011 auch für Wasserstoffspeicherung 
anwendbar sind

▪ Folglich: eigentlich noch gar kein „Status Quo“ der geologischen H2-Speicherung im 
österreichischen Rechtsrahmen

▪ Mit Umsetzung des EU-Gas- und Wasserstoffpakets müssen geeignete 
Rechtsgrundlagen geschaffen werden

Status Quo von geologischen Wasserstoffspeichern
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Genehmigungs- und Zulassungsverfahren
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Verfahrenskonzentration – 
eine Behörde prüft alle 

Materiengesetze und erlässt 
einen Bescheid

▪ Ausgangslage: Weder einheitliches noch spezifisches Genehmigungsregime 
für Wasserstoff-Speicheranlagen

▪ Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß UVP-G erforderlich?

▪ kein dezidierter Tatbestand für Untertage-Speicherung von H2

▪ Allenfalls anderer Tatbestand (zB Tiefenbohrung, Rohrleitung, Rodung)

▪ Wenn keine UVP: Einzelverfahren für jedes anwendbare Materiengesetz

▪ MinroG

▪ GewO 1994

▪ Bauordnung

▪ Rohrleitungsgesetz

▪ NaturschutzG, ForstG, WRG 1959, etc.

Genehmigungs- und Zulassungsverfahren

Verfahrenskumulation – 
verschiedene Behörden prüfen ihr 
jeweiliges Materiengesetze und 

erlassen einen – nicht mit den anderen 
Behörden koordinierten – Bescheid
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▪ Derzeitige Praxis: Unterteilung der Anlage in Ober- und Untertagebereich aus 
genehmigungsrechtlichen Gründen

▪ Vorgehensweise im Fall Underground Sun Storage der RAG

▪ Abgrenzung Untertage/Obertage: am Sondenabschluss

▪ Untertage: Erfassung im MinroG

▪ Obertage: Behandlung als Betriebsanlage

▪ Anlagengenehmigung nach GewO 

▪ Weitere Materiengesetze

▪ Betrifft insbesondere den Obertage-Bereich

Genehmigungsverfahren für geologische H2-Speicher
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MinroG - Untertägiger Bereich

▪ Mineralrohstoffgesetz (MinroG)

▪ MinroG kennt spezifische Regelung für die Kohlenwasserstoffspeicherung

− Aber: Wasserstoff fällt nicht unter Definition von Kohlenwasserstoff

− Speicherbewilligung § 89 MinroG für gasförmige Kohlenwasserstoffe in geologischen Strukturen daher nicht anwendbar

▪ Mögliche rechtliche Lösungswege

▪ Nebenrecht eines Bergbauberechtigten (§ 107 MinroG)

− zur „Lagerung von Stoffen“ in geologischen Strukturen 

− Voraussetzung ist das Bestehen einer Bergbauberechtigung 

− Speicher- oder Gewinnungsbewilligung

▪ Einbringung und Lagerung von Stoffen iSd § 3 Abs 2 Z 4 MinroG

− Sinngemäße Anwendung MinroG-Bestimmungen auf bergbautechnische Aspekte

Prädestiniert für Umwidmungen

Prädestiniert für Neuanlagen
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Genehmigungs- und Zulassungsverfahren

▪ Baubewilligung nach Landesvorschriften 

▪ Widmung der Betriebsliegenschaft höchst relevant

− Passende Widmung erforderlich

− Bauland; im Grünland wohl unzulässig (eventuell mit Sonderwidmung – ist aber bundeslandabhängig)

− Abstandsbestimmungen als Seveso III-Betrieb?

▪ Weitere mögliche Genehmigungsverfahren (u.a.)

▪ Naturschutzgesetz des Standortbundeslandes

▪ Wasserrechtsgesetz

▪ Forstgesetz

Geplante GewO-Novelle 2026: 

Erweiterung der Verfahrenskonzentration 

–  Gewerbebehörde soll auch  

Naturschutz und Baurecht mitprüfen 

 Verbesserung, betrifft nur den 

obertägigen Teil des H2-Speichers

https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVIII/ME/73
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Ergebnis

▪ Derzeit keine explizite Erfassung von Wasserstoffspeicherung in geologischen Strukturen

▪ Workaround-Lösung oder sinngemäße Anwendung notwendig

▪ Künstliche Differenzierung zwischen ober- und untertägigem Anlagenteil

− Untertageanlage: Lagerung als Nebenrecht von Bergbauberechtigten

−  Obertageanlage: Überwiegend gewerbliche Betriebsanlage iSd GewO

− Weitere Bewilligungen va für die obertägige Anlage erforderlich

− Wohl auch: passende Widmung 

▪ Schaffung klarer gesetzlicher Grundlagen erforderlich!
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Pressemeldung BMWET zur 
Speicherstudie vom 22.11.2025

EABG Ministerialentwurf vom September 2025

H2-Speicher hier noch nicht umfasst!

https://www.bmwet.gv.at/Presse/AktuellePressemeldungen/Speicherstudie.html
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▪ H2-Speicher als Vorhaben der Energiewende

▪ Folge: geologische Speicher und obertägige Betriebsanlagen als eine gemeinsam zu 
bewertende Einheit

▪ Wohl weiterhin: nur mittelbare anwendbares MinroG für untertage, GewO (und andere 
Materiengesetz) für obertage 

▪ Dafür: nunmehr einheitliche Behörde

− EABG-Behörde: grundsätzlich der/die LH im Standortbundesland

− Anzudenken: Sonderzuständigkeit bei der Bergbehörde (BMF)

− Verfahrenskonzentration („One-Stop-Shop“)

− Weitere Verfahrenserleichterungen

− Naturschutzrechtliche Erleichterungen, Einfrieren des Standes der Technik etc. 

▪ Was wohl durch reine Aufnahme ins EABG nicht gelöst wird: Widmungserfordernis

Berücksichtigung von H2-Speichern im EABG 
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Rechtsrahmen für 
Inselspeicher
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▪ Gas RL (EU) 2024/1788 und VO (EU) 2024/1789 adressieren allgemein 
Wasserstoffspeicheranlagen

▪ Definition in Art. 2 Z 5 Gas RL

▪ Tatbestandsmäßige Ausnahme für „kleinere Wasserstoffspeicheranlagen“ und 
Speicherung von Wasserstoff mit einem nicht hohen Reinheitsgrad 

▪ Grundsätzlich keine Voraussetzung: Anschluss an ein Fern- oder Verteilernetz!

Regulierungsrahmen der Gas-RL
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▪ Neue (auch große unterirdische) Wasserstoffspeicher können auf Antrag von 

regulatorischen Vorgaben ausgenommen werden (Art. 78 VO (EU) 2024/1789)

▪ Auch: Ausnahme von der Pflicht zu reguliertem Zugang spätestens 2033 gemäß Art. 37 RL (EU) 

2024/1788

▪ Voraussetzungen sind u.a., dass 

▪ die Investition in den Wasserstoffspeicher ohne Ausnahme nicht getätigt würde, 

▪ sie den Wettbewerb oder die Versorgungssicherheit stärkt, 

▪ zur Dekarbonisierung beträgt, 

▪ keine Eigentümerüberschneidung mit Netzbetreiber vorliegt.

▪ Regulierungsbehörde entscheidet über Ausnahme

▪ Kommission ist einzubeziehen und kann Entscheidung widerrufen lassen 

Ausnahme von regulatorischen Pflichten 



Niederhuber & Partner Rechtsanwälte GmbH 17 www.nhp.eu

Wasserstoffspeicher-Studie | Online | 21.1.2026 

Fazit
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▪ Rechtsrahmen noch nicht fit für Wasserstoffspeicher

▪ Bislang nur unzureichend abgebildet

▪ Inselspeicher 

▪ Unionsrecht: Ausnahme von den regulatorischen Erfordernissen möglich

− Bedarf aber Zustimmung durch die Regulierungsbehörde

▪ Aktuelle Rechtslage stellt erhebliches Hemmnis für Wasserstoffspeicher dar

▪ Verbesserung durch aktuell in Begutachtung befindliche GewO-Novelle

▪ Aufnahme in EABG würde zu einem echten One-Stop-Shop führen

Fazit
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▪ Leitfaden Genehmigungsverfahren 
von Elektrolyseuren 

▪ abrufbar hier

▪ Dezember 2024

▪ Studie Wasserstoffspeicher in Österreich

▪ abrufbar hier 

▪ Juni 2025

Lesetipps

https://www.erneuerbaresgas.at/jart/prj3/erneuerbare_gase/data/uploads/SEG%20Leitfaden%20Genehmigung%20erneuerbarer%20Wasserstoff%20Dezember%202024.pdf
https://www.hypa.at/news/studie-zu-wasserstoffspeichern-in-oesterreich-veroeffentlicht
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Fragen? Get in touch!

RA Dr. Florian Stangl, LL.M.

Niederhuber & Partner Rechtsanwälte GmbH 

 

florian.stangl@nhp.eu | +43 1 513 21 24 l LinkedIn 

WIEN – SALZBURG – GRAZ – www.nhp.eu

                                                                                                                             

mailto:florian.stangl@nhp.eu
https://www.linkedin.com/in/dr-florian-stangl/
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Die Regierung plant 2 neue Gesetze 

zur Beschleunigung der Energiew ende. 

Während  d ie Regierungsvorlage  zur 

UVP- G- Novelle  bereits heiß d iskutiert 

w ird  (Martin Niederhuber berichtet  dazu 

in d iesem NHP New s Alert), ist über das 

angekünd igt „Erneuerbaren- Ausbau-

Beschleunigungs- Gesetz“ für Erzeu-

gungsanlagen unter der UVP-  Schwelle  

noch w enig bekannt. W ir ha lten Sie  am 

Laufenden! 

Zahlen, die  uns  

beschäftigen:

(K)leben und leben lassen
Sie strapazieren Nerven und  erhitzen d ie Gemüter, lenken aber auch v iel Aufmerksamkeit auf 

d ie  größte Krise unserer Zeit –  Klima - Kleber:innen machen Österreichs Straßen unsicher (präzi-

ser: kurzzeitig etwas verstopfter a ls ohnehin). Die Protestierenden legen dabei ihre Finger gleich 

in mehrere Wunden: Die Klimawende ex istiert b islang hauptsächlich am Papier und  w ährend  

der CO2- Ausstoß in den meisten Sektoren fä llt, ist er im Verkehrssektor im Steigen begriffen. So  

legitim das Anliegen aus Sicht des Umweltschutzes ist, so  legitim ist es auch, d ie  angewand ten 

Methoden kritisch zu hinterfragen. 

Der Verstoß gegen d iverse gesetzliche Vorschriften (deren Rechtfertigung durch d ie Versamm-

lungsfreiheit zumindest nicht gesichert erscheint) mag zwar noch a ls unvermeidliche Folge ziv ilen 

Ungehorsams durchgehen. Mit  den blockierten Autofahrenden kommen aber wohl d ie  Fa lschen 

zum Handkuss. Die großen Stellschrauben w erden d urch politische Entscheidungsträger:innen 

gedreht. Hier w äre es w ünschenswert, w enn auch d ie letzten “Fossilzeit- Kleber:innen“ ihre Blo-

ckadehaltung gegen d ie Klima -  und  Energiewende aufgeben w ürden. Denn d ie zügige und  um-

fassende Dekarbonisierung braucht einen Schulterschluss von Politik , W irtschaft und  a llen Bür-

ger:innen –  auch jenen, d ie noch Auto  fahren.
Ihr NHP- Redaktionsteam
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AKTUELLES VIDEO:  

PPA: Stromkauf „ab  Hof”, mit Florian Stangl

EuGH: Kein Schaden-

ersatzanspruch  

für Krankheit durch  

Luftverschmutzung

Keine Staa tsha ftung bei Nicht-

einha ltung der Luftqua litä ts-

RL –  den Bürger:innen steht 

led iglich d ie  Möglichkeit  zu, d ie  

Behörden zur Einha ltung der 

Grenzwerte  zu verpflichten.

Eine Priva tperson aus dem Ballungsraum 

Paris begehrte  unter Berufung auf ihre  

durch anhaltende Luftverschmutzung 

hervorgerufenen Gesundheitsprobleme 

nicht nur das Setzen adäquater Ab-

hilfema ßnahmen, sondern auch eine  

Entschäd igung in Höhe von €  21 Mio. 

Gestützt w urde d ieses Begehren a uf 

einen (offenkund igen) Verstoß gegen 

d ie  Luftqua litä ts- RL 2008/50/EG. Ohne 

Erfolg –  w ie der EuGH in der Entschei-

dung JP gegen Ministre  de la  Transi-

tion (22.12.2022, C-61/21) festhielt: 

Ein Staa tshaftungsanspruch scheitere  

bereits an der erstenv  Voraussetzung 

(Vorliegen eines Verstoßes gegen eine 

unionsrechtliche  Norm, w elche be-

zweckt, jemandem Rechte zu verleihen), 

da  d ie  Luftqua litä ts- RL „nur“ ein a llge-

meines Ziel des Schutzes der mensch-

lichen Gesundheit und  der Umwelt 

insgesamt verfolge. Sehr w ohl müsse es 

einer na türlichen Person aber möglich 

sein, bei den na tiona len Behörden d ie  

Setzung der unionsrechtlich geforderten 

Maßnahmen und  das Erstellen eines 

Luftqua litä tsplans zu erw irken. 

Der Gerichtshof hielt zudem fest, dass 

Mitgliedstaa ten nach na tiona lem Recht 

ha ften und  bei d ieser Bew ertung Ver-

stöße gegen Verpflichtungen aus der 

Luftqua litä ts- RL a llenfa lls a ls ha ftungs-

begründende Umstände berücksichtigt  

werden könnten. 

Peter Sander und

René Bruckner, W ien

3 MinutenUmweltrecht 

DER ÖSTERREICHISCHE VIDEOBLOG  

ZUM UMWELTRECHT AUF YOUTUBE! 

UPCOMING:  

“Bescheid  erhalten -  w as nun?”, mit  

Lisa  Vockenhuber, Release am 16.2.2023
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